
Coronakrise und Unterhalt

Von Pr�sident des AmtsG HELMUT BORTH , Heilbronn

Wurde die epidemische Ausbreitung des Coronavirus zu Beginn des
Monats M�rz in Deutschland im Wesentlichen als ein gesundheitliches
Problem vor allem der betroffenen Risikogruppen angesehen, werden
nunmehr die auftretenden tiefgreifenden wirtschaftlichen Folgen dieser
Krise durch die in den letzten Tagen von der Bundesregierung beschlos-
senen Einschr�nkungen der Bewegungsfreiheit aller Menschen immer of-
fenkundiger. Auch wenn die Bundesregierung mit massiver staatlicher
Unterst�tzung versucht, die dramatischen wirtschaftlichen Folgen abzu-
mildern, ist gleichwohl erkennbar, dass sich die Einkommensverh�ltnisse
vieler Berufst�tiger erheblich verschlechtern werden. Dies schl�gt sich
auch auf die Gew�hrung des gesetzlich geschuldeten Unterhalts nieder.
Betroffen hiervon sind sowohl die bereits bestehenden Unterhaltsfestset-
zungen als auch die Regelung zuk�nftiger Unterhaltsanspr�che. Mit
dem folgenden Beitrag werden die daraus sich ergebenden Rechtsfragen
sowie die praktischen Auswirkungen dargestellt.

I. Beschreibung der Problemlage

Die vor allem bei Berufsgruppen des gewerblichen Bereichs
eintretenden Einkommensverluste werfen in Bezug auf die Be-
stimmung der Hçhe des Unterhalts mehrere Fragen auf. Ein-
kommensverluste wirken sich in erster Linie auf die Leistungs-
f�higkeit eines Unterhaltspflichtigen zum Verwandtenunterhalt
gem�ß § 1603 I, II BGB sowie dem Trennungs- und nachehe-
lichen Unterhalt gem�ß § 1581 S. 1 BGB aus; sie kçnnen aber
auch bereits auf die Bestimmung des Bedarfs (§§ 1578 I, 1610 I
BGB) in k�nftigen Verfahren Einfluss nehmen. Jedoch wird ak-
tuell eine Festlegung des Unterhalts insbesondere durch den
Umstand erschwert, dass im gegenw�rtigen Zeitpunkt aufgrund
der weltweiten Pandemie auch nicht ansatzweise Dauer und
Ausmaß der negativen wirtschaftlichen Folgen beurteilt
werden kçnnen. Die im Unterhalt regelm�ßig anzustellende
Prognose zur k�nftigen Einkommensentwicklung kann deshalb
– anders als in Zeiten mit normalen wirtschaftlichen Verh�ltnis-
sen –, nur auf der Grundlage einer hoffentlich vor�bergehenden
negativen Entwicklung erstellt werden. Hieraus ergeben sich je-
doch weitere unterhaltsbezogene Problembereiche.

Soweit mit den ver�nderten Verh�ltnissen des Arbeitsmarktes
der Verlust des Arbeitsplatzes verbunden ist, wird der unterhalts-
rechtlich entwickelte Rechtssatz, wonach den Unterhaltspflich-

tigen eine Obliegenheit zu einer umgehenden Suche eines
neuen Arbeitsplatzes trifft, angesichts der Ungewissheit der
k�nftigen Entwicklung der wirtschaftlichen Lage unabh�ngig
vom Umfang der Bem�hungen zur Erlangung eines Arbeitsplat-
zes wohl h�ufig aufgrund der objektiv anzutreffenden Verh�ltnis-
se nicht durchsetzbar sein. Gleiches gilt, wenn im Fall des Be-
zugs von Kurzarbeitergeld sowie Arbeitslosengeld I von einem
Unterhaltspflichtigen, soweit rechtlich zul�ssig, eine erg�nzen-
de Erwerbst�tigkeit verlangt wird. Schließlich stellt sich die
Frage, ob und in welchem Umfang ein Unterhaltspflichtiger zur
Verbesserung der Leistungsf�higkeit gebildete Kapitalr�ck-
lagen zur Aufstockung der verf�gbaren Mittel einzusetzen hat;
Rechtsgrundlage sind insoweit die §§ 1581 S. 2, 1603 I, II BGB,
die grunds�tzlich den Einsatz eines Vermçgensstammes vor-
sehen.

II. Gesetzliche Regelungen des
Kurzarbeitergelds sowie des

Arbeitslosengeldes I nach krisenbedingter
K�ndigung des Arbeitsverh�ltnisses

1. Kurzarbeitergeld

Da die entstandene wirtschaftliche Krise f�r viele kleinere
und mittlere Unternehmen eine existenzielle Bedrohung dar-
stellt und f�r sie die Mçglichkeit einer sinnvollen Besch�ftigung
ihrer Arbeitnehmer entf�llt, hat die Bundesregierung zur Ver-
meidung von K�ndigungen eine verbesserte Regelung des
Kurzarbeitergeldes beschlossen.1 Danach kann ein Unternehmen
unter erleichterten Bedingungen die Arbeitszeit und das Entgelt
vermindern. Die hierdurch eintretenden Einkommenseinbußen
werden durch die Bundesagentur f�r Arbeit in Form des Kurz-
arbeitergeldes teilweise aufgefangen; diese Leistung wird �ber
die Arbeitgeber ausbezahlt.2 Unterhaltsrechtlich ist insoweit von
Belang, dass diese Regelung nur f�r die Dauer von zwçlf Mona-
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1 Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelun-
gen f�r das Kurzarbeitergeld v. 13.3.2020, BGBl I 493.

2 Im Fall einer geringf�gigen Besch�ftigung (450 e-Basis) kann kein
Kurzarbeitergeld beantragt werden.



Borth: Coronakrise und Unterhalt

ten gilt (§ 104 SGBIII). Das Kurzarbeitergeld betr�gt 67 %3 der
Nettoentgeltdifferenz und im �brigen 60 %; tarifvertraglich
werden auch bis zu 80 % gew�hrt. W�hrend der Kurzarbeitszeit
ist der Arbeitnehmer in allen Zweigen der Sozialversicherung
versichert; diese Sozialabgaben werden dem Arbeitnehmer zur
H�lfte abgezogen. Das Kurzarbeitergeld bleibt nach § 3 Nr. 2
EStG steuerfrei, unterliegt jedoch dem sog. Progressionsvor-
behalt gem�ß § 32b I S. 1 Nr. 1a EStG; dieser wirkt sich bei der
Festsetzung der Einkommensteuer steuererhçhend aus, mindert
also unterhaltsbezogen das verf�gbare Nettoeinkommen.

Im Verh�ltnis zum bisher bezogenen vollen Einkommen ver-
mindert sich damit das Nettoeinkommen trotz einer steuerrecht-
lich geringeren Progression sowie geringeren Beitr�gen zur Sozi-
alversicherung; im Verh�ltnis zum fr�heren Einkommen bleibt
regelm�ßig eine L�cke im Umfang von 25–30 % des Nettoein-
kommens. Im Hinblick auf die verschiedenen Einfl�sse zur Be-
stimmung des Nettoeinkommens ist dessen Berechnung im Rah-
men vorhandener Berechnungsprogramme nicht exakt mçglich,
sodass erst mit Vorliegen der Gehaltsabrechnung eine verl�ssliche
Grundlage zur Bestimmung der Leistungsf�higkeit besteht.

2. Arbeitslosengeld

Obwohl die Bundesregierung vor allem mit den erweiterten
Regelungen zum Kurzarbeitergeld sowie weiteren massiven Un-
terst�tzungsleistungen f�r die Wirtschaft bestrebt ist,4 vor allem
kleinere und mittlere Unternehmen und Gewerbebetriebe fi-
nanziell zu unterst�tzen, werden diese vielfach nicht umhin
kommen, Arbeitnehmern zu k�ndigen, sodass sie auf den Bezug
von Arbeitslosengeld I angewiesen sind.5 Dieses betr�gt – ent-
sprechend der Regelungen zum Kurzarbeitergeld – 67 % bzw.
60 % des (t�glichen) Nettoentgeltes.

III. Unterhaltsrechtliche Fragen bei Bezug
von Kurzarbeiter- sowie Arbeitslosengeld

1. Einkommensersatzfunktion dieser Leistungen

Beide Bez�ge sind den Eink�nften mit Einkommens- bzw.
Lohnersatzfunktion zuzuweisen; sie sind also unterhaltsrechtlich
als (bedarfsdeckendes) Einkommen zu werten und deshalb bei der
Ermittlung des Unterhalts und aufseiten des Unterhaltspflichtigen
sowie Unterhaltsberechtigten, soweit dieser eine solche Leistung
bezieht, zu ber�cksichtigen.6 Es handelt sich also, anders als beim
Arbeitslosengeld II, nicht um eine subsidi�re staatliche Leistung
i. S. des § 2 I SGBII.7 W�hrend des Bezugs dieser Leistungen ent-
f�llt regelm�ßig ein Abzug des Erwerbst�tigenbonus sowie
von pauschalen berufsbedingten Aufwendungen.8

2. Bestehen einer Erwerbsobliegenheit

Es stellt sich bei Bezug von Kurzarbeitergeld sowie
Arbeitslosengeld I die Frage, ob insoweit eine Obliegenheit zur
Aus�bung einer – gegebenenfalls erg�nzenden – Erwerbst�tig-
keit besteht. Hierzu ist anerkannt, dass im Fall einer beschr�nk-
ten bzw. vollst�ndig fehlenden Leistungsf�higkeit f�r den Unter-
haltspflichtigen eine Obliegenheit zur Aufnahme einer erg�n-
zenden Erwerbst�tigkeit besteht; im Fall der Arbeitslosigkeit hat
sich der Unterhaltspflichtige um eine neue berufliche T�tig-
keit zu bem�hen.9 Dagegen kann bei Bezug von Kurzarbeiter-
geld eine solche Obliegenheit nicht angenommen werden, so-
weit bei dieser Sachlage ein gesicherter Arbeitsplatz besteht, des-
sen Aufgabe den Verlust eines bestehenden K�ndigungsschutzes

zu Folge h�tte. Dies ist einem Unterhaltspflichtigen jedenfalls
w�hrend der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes nicht zuzumu-
ten, zumal ihm hierdurch eine bisher gesicherte Einkommens-
quelle verloren ginge.

Angesichts der bestehenden gesamtwirtschaftlichen Situation
ist im Rahmen des Unterhaltsverfahrens – neben den subjektiv
zu fordernden Bem�hungen10 – stets zu pr�fen, ob eine objek-
tiv mçgliche Besch�ftigungschance �berhaupt besteht. In
Bezug auf solche Betriebe und Unternehmen, die von der Wirt-
schaftskrise besonders betroffen sind, ist dies jedenfalls in der ak-
tuellen Lage wohl zu verneinen. Da die Wirtschaftskrise jedoch
nicht s�mtliche Erwerbszweige erfasst, kann nicht generell davon
ausgegangen werden, dass die Bem�hungen um einen Arbeits-
platz in jedem Fall aussichtslos sind. Vielmehr ist jeweils im Ein-
zelfall nach Zumutbarkeitsgesichtspunkten zu pr�fen, ob eine
Besch�ftigungsmçglichkeit besteht und dem Betroffenen auch
angesichts seines bisherigen Erwerbslebens ein Arbeitsplatzwech-
sel zugemutet werden kann. Insoweit sind vor allem die persçn-
liche Qualifikation und die Chance auf einen auch k�nftig gesi-
cherten Arbeitsplatz mit der unterhaltsrechtlichen Obliegenheit
zur Suche einer neuen Arbeitsstelle abzuw�gen.11

Soweit bei Bezug des Arbeitslosengelds I lediglich eine er-
g�nzende Erwerbst�tigkeit gefunden werden kann, sind hierzu
die gesetzlich bestehenden Beschr�nkungen gem�ß
§§ 138 III S. 1, 155 I SGBIII zu beachten.12 Im Fall einer K�n-
digung des Arbeitsverh�ltnisses wird teilweise auch die Erhebung
einer K�ndigungsschutzklage gefordert; das Unterlassen einer
solchen Klage ist jedoch nur dann als leichtfertig und damit ver-
tretbar anzusehen, wenn die K�ndigung offensichtlich unbe-
gr�ndet war;13 sie d�rfte deshalb in vielen F�llen nicht in Be-
tracht kommen.

3. Problem einer gesicherten Prognose zur Dauer
der eingetretenen Einkommensminderung

Da zum gegenw�rtigen Zeitpunkt nicht seriçs die Dauer der
krisenbedingt eingetretenen Einkommensminderung festgestellt

3 Bei mindestens einem Kind.
4 Siehe hierzu Entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur

Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-,
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, BR-Drucks. 153/20
v. 26.3.2020.

5 Zur Anspruchsdauer siehe die in § 147 SGBIII enthaltenen gestaffel-
ten Regelungen; bei Lebensalter unter 50 Jahren hçchstens zwçlf
Monate; danach steigt die Bezugsdauer bis zu 24 Monate.

6 Siehe hierzu Wendl/Dose, Das Unterhaltsrecht in der familien-
gerichtlichen Praxis, 10. Aufl., § 1 Rz. 109, 121; Schwab/Ernst/
Borth, Handbuch des Scheidungsrechts, 8. Aufl., Kap. 8 Rz. 851.

7 Siehe §§ 7 ff. SGBII – Sozialhilfe f�r Erwerbst�tige, die lediglich
Unterhaltsersatzfunktion aufweist; eingehend Klinkhammer, FamRZ
2004, 1909; FamRZ 2006, 1171.

8 Zur Abweichung bei besondere Gr�nden BGH, FamRZ 1988, 265,
267.

9 Zur verfahrensm�ßigen Pflicht, nachpr�fbare Bem�hungen im Ver-
fahren darzulegen siehe BGH, FamRZ 1996, 345 – dort auch zum
Problem einer realen Besch�ftigungschance.

10 Zur Darlegungslast siehe BGH, FamRZ 2011, 1851, m. Anm.
Sch�rmann; FamRZ 2012, 571.

11 Siehe hierzu BVerfG, FamRZ 2008, 1145, 1146 – Unterhaltsschuld-
ner; BGH, FamRZ 1993, 789, 791; FamRZ 2008, 2104, 2105.

12 Wçchentlich sind 15 Stunden zul�ssig; nach § 155 I SGBIII besteht
ein Freibetrag von 165 e; zur Bestimmung einer Nebent�tigkeit bei
Bezug von Kurzarbeitergeld siehe § 106 III SGBIII.

13 BGH, FamRZ 1994, 372.
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werden kann, stellt sich die Frage, auf welcher gesicherten
Grundlage ein k�nftiger Unterhalt zu bestimmten ist. Aner-
kannt ist, dass eine kurzfristige Absenkung der f�r die Bemes-
sung des Unterhalts maßgeblichen Eink�nfte, soweit sie nicht
durch den Einsatz vorhandener R�cklagen oder die Aufnahme
eines Kredits ausgeglichen werden kann, regelm�ßig im Rahmen
eines (Kalender-)Jahreszeitraums in die Bestimmung des monat-
lich maßgeblichen Einkommens einzubeziehen ist.14 Dies
kommt vor allem in Betracht, wenn sich das Verfahren �ber ei-
nen l�ngeren Zeitraum hinzieht.

Angesichts der bestehenden Unsicherheit zur Bestimmung
der Dauer der eingetretenen wirtschaftlichen Krise scheidet die
bisherige Praxis aus, als Grundlage der Prognose einen abge-
schlossenen Jahreszeitraum heranzuziehen; dies w�re so-
wohl f�r den Unterhaltspflichtigen als auch f�r den Unterhalts-
berechtigten regelm�ßig nicht zumutbar. Denn im Fall einer l�n-
geren Phase der Einkommensminderung w�rde eine Durch-
schnittsberechnung den Unterhaltspflichtigen erheblich belasten,
insbesondere aber im Einzelfall zur Verletzung des Halbteilungs-
grundsatzes bzw. Gef�hrdung des billigen oder notwendigen
Selbstbehalts f�hren. Dagegen w�rde im Fall einer schnellen ge-
samtwirtschaftlichen Erholung der Unterhaltsberechtigte einen
zu geringen Unterhalt erhalten. Zwar kçnnte dem durch die
Stellung eines Ab�nderungsantrags nach den §§ 238, 239 FamFG
jedenfalls teilweise begegnet werden; dies kçnnte jedoch zu
dauerhaften unterhaltsrechtlichen Auseinandersetzungen f�hren.
Auch ist es unterhaltsrechtlich nicht zul�ssig, eine Prognose zur
k�nftigen Entwicklung der Einkommensverh�ltnisse anzustellen,
die erkennbar unzutreffend ist.

Da der gesetzlich geschuldete Unterhalt stets in Relation
zum verf�gbaren Einkommen zu bemessen ist, richtet sich die
Bestimmung des Einkommens nicht nach einem starren System.
Entscheidender Maßstab ist vielmehr der Begriff der wesentli-
chen �nderung i. S. des § 238 IV FamFG bzw. der in § 239 I,
II FamFG verankerte Grundsatz der Stçrung der Gesch�fts-
grundlage gem�ß § 313 BGB. Dieser richtet sich nach dem Zeit-
punkt des Eintritts einer wesentlichen �nderung, der nicht an
abgeschlossene Zeitr�ume gebunden ist.15 Dies spricht daf�r, bei
der vorliegenden Sachlage sofort mit dem Eintritt der wesentli-
chen �nderung eine zeitliche Z�sur in Bezug auf eine Durch-
schnittsberechnung vorzunehmen und die eingetretene Min-
derung der Einkommensverh�ltnisse als Grundlage der k�nftigen
Unterhaltspflicht heranzuziehen. Die Erfassung k�nftiger Ein-
kommensverbesserungen ist damit auf ein Ab�nderungsverfah-
ren zu verweisen.

4. Einsatz des Vermçgens zur �berbr�ckung der
Einkommensminderung

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass bei einem einge-
tretenen Einkommensr�ckgang, dessen Dauer absehbar ist, vom
Unterhaltspflichtigen die „Auff�llung“ auf die Hçhe des bisheri-
gen Einkommens durch den Einsatz von Vermçgensr�cklagen
bzw. verwertbaren Vermçgens verlangt werden kann;16 teilweise
wird sogar die Aufnahme eines Kredits verlangt. Im Hinblick auf
die durch die wirtschaftliche Krise ausgelçste Einkommensmin-
derung liegt es nahe, die Voraussetzungen zum Einsatz verf�g-
barer Vermçgenswerte anzunehmen, da sie auf außergewçhnli-
chen Ursachen beruht. Insoweit ist anzumerken, dass insbeson-
dere bei Eink�nften aus einer unselbstst�ndigen beruflichen T�-
tigkeit gebildete Vermçgenswerte vor allem als R�cklage f�r
besondere Notlagen geschaffen werden; der Einsatz eines ver-

f�gbaren Vermçgens entspricht deshalb regelm�ßig seiner
Zwecksetzung. Insbesondere bei solchen Vermçgenswerten, die
angesichts der geringen Zinserwartung derzeit keine nennens-
werte Eink�nfte abwerfen, mit denen der Unterhalt gesichert
werden kçnnte, kann eine Obliegenheit zur Auflçsung solcher
Vermçgenswerte bestehen.17

Soweit die Aufnahme eines Kredits zur Deckung einer
Einkommensl�cke verlangt wird, ist stets zu pr�fen, ob ange-
sichts der gesamten wirtschaftlichen Verh�ltnisse die Mçglichkeit
einer sp�teren R�ckf�hrung des Kredits gegeben ist und ins-
besondere, ob im Fall der Aufnahme eines Bankkredits �ber-
haupt eine entsprechende Sicherheit zur Verf�gung gestellt wer-
den kann.18 Da der Unterhalt grunds�tzlich nicht aus einer
nicht vorhandenen Substanz zu leisten ist,19 wird eine Oblie-
genheit zur Aufnahme eines Kredits deshalb nur dann bestehen,
wenn ein vorhandener Vermçgenswert vor�bergehend nicht zu-
mutbar ver�ußert werden kann; insoweit ist die Aufnahme eines
wertm�ßig entsprechenden Kredits auch zumutbar.

IV. Inanspruchnahme aktueller
wirtschaftlicher Entlastungsmaßnahmen der

Bundesregierung in Bezug auf
Dauerschuldverh�ltnisse im

Unterhaltsverfahren
Im Zusammenhang mit der Obliegenheit zur Verbesserung

der Leistungsf�higkeit ist auch die in dem Gesetzesentwurf der
Bundesregierung zur Abmilderung der Folgen der COVID-
19-Pandemie im Zivil- Insolvenz- und Strafverfahrensrecht20

geplante Mçglichkeit zu sehen, im Bereich des Zivilrechts ein
Moratorium f�r die Erf�llung vertraglicher Anspr�che aus
Dauerschuldverh�ltnissen einzuf�hren, das dem darin erfassten
Personenkreis (vor allem Verbraucher und Kleinstunternehmer)
einen Aufschub zur laufenden Erf�llung gew�hrt (hinsichtlich
der laufenden Miete f�r Wohnraum bzw. Pacht von Gewerbefl�-
chen).21 Abs. 1 S. 1 dieser Vorschrift erw�hnt ausdr�cklich die
Sachlage, dass wegen der krisenbedingt wegbrechenden Ein-
k�nfte „die Erbringung der Leistung ohne Gef�hrdung seines
angemessenen Lebensunterhalts oder des angemessenen
Lebensunterhalts seiner unterhaltsberechtigten Angehçrigen
nicht mçglich“ sein kçnnte. Dies kann es im Einzelfall rechtfer-
tigen, von einem Unterhaltspflichtigen vor allem zur aktuellen
Sicherstellung des Mindestunterhalts f�r minderj�hrige Kinder
die Berufung auf diese Entlastung zu verlangen. Diese Mçglich-
keit wird zwar nur zeitlich bis zum 30.6.2020 vorgesehen; nach

14 Siehe z. B. OLG Zweibr�cken, FamRZ 2000, 112.
15 Zur Problematik einer Durchschnittsberechnung f�r abgelaufene

Zeitr�ume und dem Prognoseelement f�r k�nftige Zeitr�ume siehe
BGH, FamRZ 2007, 1532 Rz. 23, m. Anm. Maurer.

16 Siehe z. B. BGH, FamRZ 1988, 145, 147; FamRZ 2003, 590, 592
– Einkommensr�ckgang wegen einseitig beruflichen bzw. ver-
mçgensrechtlicher Maßnahmen.

17 Zur monatlichen Zuordnung einer Arbeitnehmerabfindung auf-
grund der Auflçsung eines Arbeitsverh�ltnisses siehe BGH, FamRZ
2012, 1040.

18 Siehe hierzu auch BGH, FamRZ 1983, 140 – zum Familienunter-
halt nach § 1360 BGB.

19 Soweit nicht die Voraussetzungen einer zul�ssigen Einkommensfik-
tion vorliegen.

20 Siehe Fn. 4.
21 Art. 5 des Gesetzentwurfs [Fn. 4] f�gt ein: Art. 240 EGBGB (Ver-

tragsrechtliche Regelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie)
§ 1 Moratorium.
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Art. 240 § 4 EGBGB i. d. F. des Gesetzentwurfs kann aber die
Bundesregierung diese Regelung zeitlich bis zum 30.9.2020 ver-
l�ngern. Entsprechendes regelt dessen § 3 f�r Verbraucherdar-
lehen, wonach deren R�ckzahlung f�r die Dauer von drei Mo-
naten gestundet wird. Diese Regelung kann ebenfalls von der
Bundesregierung auf maximal zwçlf Monate verl�ngert werden
(Art. 240 § 4 I Nr. 3 EGBGB i. d. F. des Gesetzentwurfs).

V. Verfahrensrechtliche Fragen
Soweit im Rahmen eines laufenden Verfahrens krisenbedingt

eine erhebliche Minderung der der Unterhaltsbestimmung zu-
grunde liegenden Eink�nfte eintritt, sollte im Hinblick auf die
Ungewissheit, ab welchem Zeitpunkt wieder hçhere Eink�nfte
bezogen werden kçnnen, eine vorl�ufige einvernehmliche
Regelung des geschuldeten Unterhalts angestrebt werden; dies
gilt unabh�ngig davon, ob eine Einkommensminderung beim
Unterhaltspflichtigen oder Unterhaltsberechtigten eintritt.

Hierf�r spricht, dass mit einer einvernehmlichen Regelung
eine dauerhaft bindende Bestimmung des Unterhalts – mit der
mçglichen Folge einer alsbaldigen Ab�nderung – vermieden
werden kann. Liegt ein Hauptsacheverfahren zum Unterhalt vor,
kann eine solche Regelung in Form eines Zwischenver-
gleichs mit einer zeitlichen Befristung geschlossen und zugleich
das Ruhen des Verfahrens gem�ß § 113 I S. 2 FamFG i. V. mit
§ 251 S. 1 ZPO durch entsprechende Antr�ge eingeleitet wer-
den. Ein solches Vorgehen hat den Vorteil, nach Beendigung der
�bergangsphase eine dauerhafte Unterhaltsregelung treffen zu
kçnnen, mit der die bei der Bestimmung der Eink�nfte auftre-
tenden Schwierigkeiten (vor allem in Bezug auf die Einkom-
mensteuer bzw. Lohnsteuer sowie die sozialen Abgaben) r�ck-
wirkend auf einer dann gesicherten Grundlage erfasst werden
kçnnen. Danach w�rde der Unterhalt auf der Grundlage der tat-
s�chliche Einkommensentwicklung ermittelt werden, was der
Bestimmung des Unterhalts aufgrund der unsicheren Prognose
schon deshalb vorzuziehen ist, weil dieses Vorgehen im Ergebnis
zu einer gerechteren Festsetzung des Unterhalts f�hrt.

Denkbar w�re es auch, parallel zu einem Hauptsacheverfah-
rens im Wege einer einstweiligen Anordnung gem�ß § 246
FamFG i. V. mit den §§ 49 ff. FamFG einvernehmlich eine vor-
l�ufige Festsetzung des Unterhalts vorzunehmen, da eine solche
nicht in Rechtskraft erw�chst und jederzeit r�ckwirkend ab�n-
derbar ist (§ 54 FamFG). Entsprechendes bietet sich in Bezug
auf k�nftig einzuleitende Unterhaltsverfahren an.

Liegt bereits ein Unterhaltstitel vor, der in Form einer ge-
richtlich erlassenen einstweiligen Anordnung, eines End-

beschlusses bzw. einer verfahrensabschließenden Vereinbarung
i. S. des § 794 I Nr. 1 ZPO bestehen kann, bietet sich gleicher-
maßen an, durch einen Vergleich der Beteiligten des Unterhalts-
verfahrens eine einvernehmliche �nderung des titulierten Un-
terhalts im zuvor dargelegten Sinn anzustreben. Besteht zur ge-
�nderten Hçhe des geschuldeten Unterhalts Einigkeit, sind die
Beteiligten nicht gehindert, im gegenseitigen Einvernehmen ei-
nen bestehenden gerichtlichen oder in Form einer Urkunde ge-
schaffenen Titel22 außergerichtlich durch einen neuen Voll-
streckungstitel i. S. von § 794 I Nr. 5 ZPO zu ersetzen.23

Mçglich w�re auch die Vereinbarung eines teilweisen Ti-
telverzichts, mit dem eine verminderte Leistungsf�higkeit er-
fasst werden kçnnte, verbunden mit einer sp�teren Anpassung,
sobald die wirtschaftlichen Verh�ltnisse sich wieder verbessert
haben. Eine solche Regelung w�rde dem Unterhaltspflichtigen
im Fall einer vereinbarungswidrigen Vollstreckung durch den
Unterhaltsberechtigten den Vollstreckungsgegenantrag nach
§ 767 ZPO erçffnen.24

Gelingt es dagegen nicht, eine einvernehmliche Regelung
hinsichtlich der eingetretenen �nderungen herbeizuf�hren,
bleibt im Fall einer einstweiligen Anordnung gem�ß § 246 i. V.
mit §§ 49 ff. FamFG die Mçglichkeit einer Ab�nderung gem�ß
§ 54 FamFG i. V. mit dem Antrag auf Aussetzung der Voll-
streckung nach § 55 FamFG. Im Fall eines Hauptsacheverfah-
rens ist der Ab�nderungsantrag gem�ß § 238 FamFG i. V. mit
dem Antrag auf eine einstweilige Einstellung der Vollstreckung
zu stellen. Entsprechendes gilt in Bezug auf die in § 239 FamFG
erfassten Unterhaltstitel.

VI. Abschließende Anmerkung

Insbesondere im Hinblick darauf, dass die Gerichte wegen
der gesundheitlichen Risiken unter erschwerten Bedingungen
bereits eingeleitete Verfahren zu erledigen haben und m�ndliche
Verhandlungen nur unter erheblichen Einschr�nkungen stattfin-
den kçnnen, liegt das Bem�hen um eine außergerichtliche Erle-
digung dieser Verfahren auf der Hand.25

22 Vor allem gem�ß §§ 59, 60 SGBVIII.
23 Siehe hierzu BGH, FamRZ 2017, 370; siehe auch Knittel, FamRZ

2016, 1794.
24 Siehe hierzu OLG Zweibr�cken, FamRZ 2009, 142; OLG Th�ringen,

FamRZ 2014, 1032.
25 Hierauf weist Sch�rmann im Editorial zum FamRZ-Sondernewslet-

ter v. 27.3.2020 zutreffend hin.
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